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Insolvenzen auf Rekordkurs
Was Geschäftsleiter wissen müssen

Wer die aktuelle wirtschaftli-
che Lage in Österreich be-
obachtet, bemerkt schnell: 

Immer mehr Betriebe werden auf-
grund der angespannten wirtschaft-
lichen Lage insolvent. Besonders 
betroffen sind die Branchen Han-
del, Bau und Gastronomie, die ge-
meinsam für knapp die Hälfte aller 
Firmenpleiten verantwortlich sind. 
Doch auch Großinsolvenzen im Im-
mobiliensektor haben die Passiva 
in den vergangenen Jahren in die 
Milliardenhöhe getrieben. Für Ge-
schäftsleiter stellt sich dabei eine 
zentrale Frage: Wann liegt eigentlich 
Zahlungsunfähigkeit vor und was 
passiert dann? Dieser Beitrag gibt 
Antworten.

Wann ist ein Unternehmen zah-
lungsunfähig?
Die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens setzt den Eintritt einer materi-
ellen Insolvenz voraus, es benötigt 
daher einen Insolvenztatbestand. 
Wird das Verfahren auf Antrag er-
öffnet, liegt eine formelle Insolvenz 
vor. Der Zeitpunkt des Eintritts der 
materiellen Insolvenz steht in vielen 
Fällen im Zentrum rechtlicher Fra-
gestellungen – insbesondere im Zu-
sammenhang mit dem Insolvenzan-
fechtungsrecht sowie mit zivil- und 
strafrechtlichen Verantwortlichkei-
ten ist dieser Zeitpunkt von zentra-
ler Bedeutung.

Allgemeiner Insolvenzgrund ist 
gem. § 66 IO die Zahlungsunfähig-
keit. Für die Beurteilung des Eintritts 
der Zahlungsunfähigkeit wurde im 
April 2019 ein Fachgutachten der 
Kammer der Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer (Fachgutachten des 
Fachsenats für Betriebswirtschaft 
der Kammer der Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer zur Zahlungsunfä-
higkeit KFS/BW 7 von 10. April 2019) 
beschlossen. Ziel dieses Fachgut-
achtens ist, zu einem einheitlichen 
Umgang mit dem Insolvenzeröff-
nungsgrund Zahlungsunfähigkeit 

beizutragen, indem unter anderem 
die bestehende OGH-Judikatur zur 
Zahlungsunfähigkeit systematisch 
aufgearbeitet wird.

Nach der Rechtssprechung des OGH 
liegt die im Gesetz nicht näher defi-
nierte Zahlungsunfähigkeit (nach § 
66 Abs. 2 IO ist Zahlungsunfähigkeit 
insbesondere anzunehmen, wenn 
der Schuldner seine Zahlungen ein-
stellt) vor, wenn der Schuldner man-
gels bereiter Zahlungsmittel nicht in 
der Lage ist, seine fälligen Schulden 
zu bezahlen und er sich die erforder-
lichen Zahlungsmittel voraussicht-
lich auch nicht alsbald verschaffen 
kann.  

Diese Definition stellt im ersten Teil 
auf eine Stichtagsbetrachtung ab 
und enthält mit dem zweiten Teil 
(„… voraussichtlich …“) ein progno-
stisches Element. Um diese Kompo-
nenten zu überprüfen, sind erstens 
ein Finanzstatus zu einem bestimm-
ten Stichtag und zweitens ein Fi-
nanzplan zu erstellen. 

Ergibt der erstellte Finanzstatus, 
dass mit bereiten Zahlungsmitteln 

nicht mindestens 95 % der fälligen 
Schulden beglichen werden kön-
nen, kann in einem ersten Schritt 
von gegebener Zahlungsunfähig-
keit ausgegangen werden. Zur Fra-
ge, welche Mittel dem Schuldner 
wirklich „bereit“ stehen, hat der OGH 
in einer erst kürzlich ergangenen 
Entscheidung (6 Ob 106/25v) deut-
lich festgehalten, dass der Begriff 
eng auszulegen ist. Dazu zählen 
etwa das aus der Bilanz ersichtliche 
Bankguthaben, offene Kreditlinien 
und Kassenbestände. Fällige und 
einbringliche Forderungen können 
unter Umständen ebenfalls als be-
reite Mittel qualifiziert werden, nicht 
hingegen z.B. Liegenschaften, Vorrä-
te oder erst zu verhandelnde Kredit-
rahmen.
Ein Schuldner kann durchaus über 
mehr Vermögen als Verbindlich-
keiten verfügen und dennoch zah-
lungsunfähig sein, wenn er das vor-
handene Vermögen nicht binnen 
drei Monaten liquidieren und sich 
auch anderweitig – etwa durch ei-
nen Zwischenkredit oder die kurz-
fristige Einbringung ausstehender 
Forderungen – keine Liquidität ver-
schaffen kann. Zahlungsunfähigkeit 
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setzt somit keine Überschuldung 
voraus. Für Geschäftsleiter bedeutet 
das konkret: Wer glaubt, mit Immo-
bilienvermögen oder Warenlagern 
im Rücken noch zahlungsfähig zu 
sein, kann sich täuschen – entschei-
dend ist allein, was kurzfristig in 
Geld umgesetzt werden kann.

Benötigt Vermögen des Schuldners 
längere Zeit bei der Verwertung, 
darf es bei der Stichtagsbetrachtung 
nicht berücksichtigt und stattdessen 
erst im Rahmen der Prüfung einer 
Zahlungsstockung in den Finanz-
plan einbezogen werden. 

Ergibt die im Finanzstatus vorge-
nommene Gegenüberstellung der 
bereiten Mittel mit den fälligen 
Schulden, dass erstere weniger als 
95 % der fälligen Schulden betragen, 
muss in einem zweiten Schritt ein Fi-
nanzplan erstellt werden. Dieser Fi-
nanzplan dient zur Überprüfung, ob 
tatsächlich eine insolvenzrechtliche 
Zahlungsunfähigkeit oder nur eine 
bloße Zahlungsstockung vorliegt. 
Letztere würde nämlich gerade kei-
nen Insolvenztatbestand darstellen. 

Im Rahmen des Finanzplans ist fest-
zustellen, ob der Schuldner „voraus-
sichtlich“ und „alsbald“ seine fälligen 
Schulden zur Gänze bezahlen kann. 
Welche Frist zur Überbrückung ei-
ner Liquiditätsschwäche angemes-
sen ist, richtet sich dabei nach den 
Umständen des Einzelfalls. Unter 
Berücksichtigung der Gläubigerin-
teressen ist nach der Rsp des OGH 
ohne Hinzutreten besonderer Um-
stände von einer höchstmöglichen 
Frist von drei Monaten auszugehen, 
bis zu deren Ablauf die Zahlungs-
stockung behoben sein muss. Eine 
noch längere Frist, höchstens aber 
etwa fünf Monate, setzt voraus, dass 
mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit mit der Beseitigung 
der Liquiditätsschwäche zu rechnen 
ist. 

Ist eine Behebung der Zahlungsstoc-
kung nicht möglich, tritt Zahlungs-
unfähigkeit an jedem Geschäftstag 
ein, an dem der angeführte Verhält-
niswert von 95 % unterschritten 
wird.

Zahlungsunfähig oder überschul-
det – wo liegt der Unterschied?
Zu unterscheiden ist die Zahlungs-
unfähigkeit von einer (insolvenz-
rechtlichen) Überschuldung: Die 
Überschuldung kann im Gegensatz 
zur Zahlungsunfähigkeit nur gewis-
se Rechtsträger treffen, insbesonde-
re juristische Personen (GmbH, Flex-
Co, AG) sowie Personengesellschaf-
ten, bei denen kein unbeschränkt 
haftender Gesellschafter eine natür-
liche Person ist (z.B. GmbH & Co KG). 

Die Überschuldung setzt zwei Kom-
ponenten voraus, die beide erfüllt 
werden müssen (der OGH spricht 
von einem „Doppeltatbestand“). 
Zum einen muss eine rechnerische 
Überschuldung vorliegen, zum an-
deren auch eine negative Fortbe-
stehensprognose. In welcher Rei-
henfolge diese beiden Prüfschritte 
erfolgen, liegt im Ermessen des 
Schuldners.

Aus wirtschaftlichen Gründen prüft 
die Praxis meist zunächst die Fort-
bestehensprognose und geht im 
Fall des positiven Ergebnisses nicht 
mehr auf die Berechnung der Über-
schuldung ein.

Was passiert nach Eintritt der In-
solvenz?
Sobald der Schuldner zahlungsun-
fähig oder insolvenzrechtlich über-
schuldet ist, sohin materiell insol-
vent, hat dieser gem. § 69 Abs. 2 IO 
ohne schuldhaftes Zögern, späte-
stens aber binnen sechzig Tage, den 
Antrag auf Eröffnung eines Insolven-
zverfahrens zu stellen.

Bei einer GmbH trifft diese Pflicht die 
Geschäftsführer, bei einer AG den 
Vorstand. Wer diese Frist versäumt, 
setzt sich persönlicher Haftung aus.

Ab dem Zeitpunkt des Eintritts der 
materiellen Insolvenz greift für die 
Organe einer Kapitalgesellschaft 
zudem auch das Zahlungsverbot: 
Es ist ihnen untersagt, Zahlungen 
„nachdem die Zahlungsunfähigkeit 
der Gesellschaft eingetreten ist oder 
sich ihre Überschuldung ergeben 
hat“, also nach Eintritt der materiel-
len Insolvenz, vorzunehmen. Davon 

ausgenommen sind lediglich Zah-
lungen, die auch nach Eintritt der 
Zahlungsunfähigkeit mit der Sorg-
falt eines ordentlichen und gewis-
senhaften Geschäftsleiters verein-
bar sind, z.B. Zahlungen innerhalb 
der Antragsfrist, die zur Unterneh-
mensfortführung notwendig sind. 

Ebenso tritt der Grundsatz der Gläu-
bigergleichbehandlung ab dem 
Zeitpunkt der materiellen Insolvenz 
in Kraft. Wird dieser verletzt, kann 
dies sogar strafrechtliche Folgen 
haben. Die persönliche Haftung des 
Geschäftsleiters mit seinem Privat-
vermögen ist dabei keine bloß theo-
retische Möglichkeit – sie wird in der 
Praxis regelmäßig von Insolvenzver-
waltern geltend gemacht.

Fazit
Dem Zeitpunkt, wann ein Schuldner 
zahlungsunfähig ist, kommt enorme 
Bedeutung zu. Umso wichtiger ist es 
für Geschäftsführer respektive Vor-
stände, diesen Zeitpunkt frühzeitig 
zu erkennen, um (persönliche) Haf-
tungen oder andere Rechtsfolgen zu 
vermeiden.

Bereits bei den ersten Anzeichen ei-
ner Krise oder eines Liquiditätseng-
passes sollte eine Insolvenzprüfung 
durchgeführt werden. 

Stellt sich heraus, dass ein Insolvenz-
tatbestand erfüllt ist, müssen unver-
züglich weitere Maßnahmen – bis 
hin zur Stellung des Insolvenzan-
trags – getroffen werden.

Drei Schritte sind dabei entschei-
dend: die eigene Liquidität laufend 
überwachen, bei den ersten Warnsi-
gnalen professionelle Beratung ein-
holen und die gesetzliche Antrags-
pflicht konsequent einhalten. Denn 
wer rechtzeitig handelt, schützt 
nicht nur das Unternehmen, son-
dern auch sich selbst.
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